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Einladung
an alle Fehringerinnen und Fehringer

MI, 25. OKTOBER 2023

NATIONAL-
FEIERTAGSFEIER

SPORTHALLE FEHRING 
Beginn: 19:00 Uhr

Gesprächsrunde mit Persönlichkeiten 
zum Ausstellungsjahr »Erlebnis Handwerk« 

u. a. mit Christoph Bachl (Landessieger Lehrlingswettbewerb »Hochbau«), 
Liane Berghofer (Berghofer-Mühle), Erich Groß (Tischlermeister), 

Dr.in Regina Halbedl, BEd MA MEd (Direktorin Mittelschule Fehring), 
Mag. Thomas Spann (Geschäftsführer Kleine Zeitung), 

Peter Troißinger (Künstler und Haubenkoch), Julia Zotter (Chocolatiere) 
sowie einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Jungbürger:innen

Im Anschluss sind alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss eingeladen!
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Heizkostenzuschuss 
des Landes Steiermark
Antragstellung bis 29. Februar 2024 möglich
Der Heizkostenzuschuss kann 
heuer im Zeitraum zwischen 
2. Oktober 2023 und 29. Fe-
bruar 2024 in den Bürgerser-
vicestellen Fehring und Hat-
zendorf beantragt werden und 
beträgt einmalig € 340,- für alle 
Heizungsanlagen (bitte Ein-
kommensnachweis mitbringen).
Vorausgesetzt ist, dass der:die 
Antragsteller:in seit 01.09.2023 
den Hauptwohnsitz in der Stei-
ermark hat. 
Keinen Anspruch haben jene 
Personen, die die Wohnunter-
stützung erhalten sowie Asyl-
werber:innen.
Als monatliche Einkommens-

grenzen für den Heizkostenzu-
schuss gelten:
€ 1.392,- für Ein-Personen-
Haushalte
€ 2.088,- für Ehepaare und 
Haushaltsgemeinschaften
Für jedes Familienbeihilfe be-
ziehende, im Haushalt lebende 
Kind können € 418,- ange-
rechnet werden.
Auch das 13. und 14. Gehalt 
werden miteinbezogen.
Nicht als Einkommen gilt: 
Pflegegeld, erhöhte Familien-
beihilfe, Ruhegeld von Pflege-
eltern, Pflegeelterngeld sowie 
das Einkommen von 24-Stun-
den-Betreuer:innen.
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Dienstag, 7. November 2023
19:00 Uhr, Kultursaal Hatzendorf

„Wie lese ich meine 
Stromrechnung richtig?“

Inhalte des Vortrags: 
Die Stromrechnung richtig lesen und verstehen

 Entwicklung am Energiemarkt, Förderungen und Zuschüsse
 Herausforderungen der Klima- und Energiewende
 Smart Meter und ihre Bedeutung für den Energieverbrauch

Vortragender:
Der Vortrag wird von DI Alois Niederl, Experte der Energiewirtschaft, 
gehalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um wertvolle Informationen 

aus erster Hand zu erhalten und Ihre Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Die Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna am Aigen und 
Unterlamm sind die Klima- und Energiemodellregion Netzwerk Südost GmbH.
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